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Vorwort 

Im Herbst 2001 fand in Zürich die „Technikerinnenwoche“ für Gymnasiastinnen statt. Mit 
zwei anderen Mitschülerinnen der Kantonsschule Zug nahm ich an diesem Projekt teil. 
In dieser Woche verbrachte ich einen halben Tag mit Dr. Ingeborg Hagenlocher. Die 
Radiochemikerin zeigte mir ihre Tätigkeit in der Nationalen Genossenschaft für die 
Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra). Ich lernte die Problematik der Entsorgung von 
radioaktivem Abfall kennen. Die spannenden Gespräche mit Ingeborg Hagenlocher und 
die vielen interessanten Unterlagen, die mir mitgegeben wurden, weckten mein Inte-
resse an diesem Thema. 
Dass mit dem Wellenberg die Endlagerproblematik ins öffentliche Interesse rückte, gab 
mir und meiner Arbeit zusätzlichen Schwung. So konnte ich mich nebst den 
technischen Angelegenheiten auch mit den gesellschaftspolitischen Aspekten ausei-
nandersetzen. 
Ein spannender Teil meiner Arbeit stellten die beiden Interviews dar. Armin Murer, 
Geschäftsleiter der Genossenschaft für nukleare Entsorgung Wellenberg (GNW), und 
Peter Steiner, Präsident des Komitees für eine Mitsprache des Nidwaldner Volkes bei 
Atomanlagen (MNA), möchte ich für ihre spontane Zusage und die Bereitschaft herzlich 
danken. Besonderen Dank gebührt Ingeborg Hagenlocher für ihre fachlich 
professionellen Hilfestellungen und meinem Geographielehrer Adrian Gatti für seine 
kompetente Unterstützung. Nicht zu vergessen sind m1eine Eltern, Rita und Peter Bieri-
Luthiger, die mich während der Arbeit vielseitig und wertvoll unterstützt haben. Speziell 
danken möchte ich Claudius Zingerli für seine Dienste in EDV-Belangen. 
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Zusammenfassung 

Die Schweizer beziehen rund einen Drittel ihres Stroms aus den fünf Kernkraftwerken. 
Bei der Produktion von Kernenergie fallen jedoch radioaktive Abfälle an, deren 
ionisierende Strahlung eine Gefahr für den Menschen und die Umwelt darstellt. Sie 
muss deshalb isoliert werden. Doch nicht nur in den Kernkraftwerken, auch in der 
Medizin, in der Industrie und in der Forschung fallen radioaktive Abfälle an. Die schwei-
zerisch Gesetzgebung sieht vor, dass der Verursacher der Abfälle auch für deren Ent-
sorgung verantwortlich ist. So bezahlen wir mit jeder Kilowattstunde Strom, welche wir 
beziehen, einen Betrag an die Entsorgung der anfallenden Abfälle. Die Finanzierung 
der Entsorgung des radioaktiven Abfalls ist auf diese Art gesichert. Ungeklärt sind 
jedoch die Fragen, wo und wie wir den Abfall entsorgen wollen. 
Im schweizerischen Entsorgungskonzept werden zwei verschiedene Endlagertypen vor-
gesehen. Die einzulagernden Abfälle unterscheiden sich bezüglich ihrer Aktivität und 
ihrer Langlebigkeit. Es ist vorgesehen, die Abfälle in ein Lager für hochaktive und lang-
lebige mittelaktive Abfälle und in eines für schwach- und mittelaktive Abfälle aufzuteilen. 
Eine wichtige Aufgabe ist die Suche nach einem Standort für ein solches Lager. Die 
Geologie und vor allem die Hydrogeologie des Standorts hat hohen Ansprüchen zu 
genügen. Einen solchen Standort glaubte man im Wellenberg (Nidwalden) gefunden zu 
haben. Der Wellenberg wurde in einem mehrjährigen Auswahlverfahren als klar bester 
Ort ausgewählt. Geplant wäre ein Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle 
gewesen. Die Gesteinstypen der Palfris-Formation und des Vitznaumergels haben sich 
dafür als geeignet erwiesen. Wissenschaftliche Daten und vor allem die grosse 
Mächtigkeit des potentiellen Wirtgesteins liessen die „Option Wellenberg“ als ideal 
erscheinen. 
Bereits 1995 stimmten die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner ein erstes Mal über ein 
Endlager im Wellenberg ab. Das Projekt wurde jedoch knapp abgelehnt, da ein „Ja“ 
bereits die definitive Zusage zu einem Endlager gewesen wäre und das Konzept keine 
eigentliche Kontrolle vorsah. Diese Mängel bezüglich der Etappierung, der Kontrollier-
barkeit und der Rückholbarkeit wurden in einem neu entwickelten Konzept behoben, 
welches von diversen Organisationen mitgestaltet wurde. Die eigentliche Trägerin ist 
jedoch die Genossenschaft für nukleare Entsorgung Wellenberg (GNW). Am 22. Sep-
tember 2002 wurde über einen Sondierstollen am Wellenberg abgestimmt. Der Berg 
sollte vorerst mit Hilfe dieses Stollens weiter untersucht und zusätzliche Daten erhoben 
werden. Zum definitiven Bau eines allfälligen Endlagers hätte das Nidwaldner 
Stimmvolk wieder seine Meinung kund tun können. Das Projekt wurde jedoch noch 
deutlicher als 1995 abgelehnt. Damit rückte die Lösung zur Entsorgungsfrage wieder in 
weite Ferne. 
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1 Einleitung 

 

1.1 Aufgabenstellung 

Nach dem neuen Maturitätsreglement (MAR) hat jeder Gymnasiast eine schriftliche 
Maturaarbeit zu einem freigewählten Thema im Sinne einer speziellen Semesterarbeit 
zu erstellen. Rahmenbedingungen dazu werden von der Kantonsschule Zug in einer 
speziellen Broschüre festgehalten. 
Das Fach, in welchem die Arbeit geschrieben wird, kann von der Schülerin oder vom 
Schüler frei gewählt werden. Jede Fachschaft hat Richtlinien in einer Wegleitung 
festgehalten. Da diese Arbeit im Fach Geographie geschrieben und vom Geogra-
phielehrer A. Gatti betreut wurde, gelten die Richtlinien dieser Fachschaft. Folgende 
Idee wurde daraus übernommen (Richtlinien für die Maturaarbeit im Fach Geographie, 
2001): „Die Maturaarbeit soll ein eigentliches Gesellenstück der Schülerinnen und 
Schüler sein. Sie fordert eine eng gefasste Fragestellung, eigene Recherchen, 
Kreativität und eine wissenschaftliche Arbeitsweise.“ 
 

1.2 Ziel 

In der Schweiz liegt der Anteil des Atomstroms bei 36 Prozent. Der negative Aspekt 
sind die anfallenden radioaktiven Abfälle. Ihre Strahlungszeit überdauert Generationen. 
Wir überlassen unseren Nachkommen den radioaktiven Abfall, den wir produzieren. 
In dieser Arbeit soll die technische Lösung der Abfallentsorgung, wie sie in der Schweiz 
vorgesehen ist, erläutert werden. Der zweite Teil befasst sich mit der gesellschafts-
politischen Frage, wie und wo unsere radioaktiven Abfälle entsorgt werden sollen. Die 
Diskussion im Kanton Nidwalden soll die Pro- und Kontraargumente für ein Endlager, 
wie es im Wellenberg geplant ist, zur Darstellung bringen. 
Da der Wellenberg ausschliesslich für schwach- und mittelaktive Abfälle vorgesehen ist, 
wird sich die Arbeit ab Kapitel 3 auf diese Abfallkategorie beschränken. 
 

1.3 Arbeitsmethode 

Das Thema der vorliegenden Arbeit wurde während einer Technikerinnenwoche im 
Herbst 2001 gefunden. Dank dem frühzeitigen Beginn der Arbeit und dem guten 
Kontakt zu Dr. Ingeborg Hagenlocher, Radiochemikerin der Nagra, war es möglich, eine 
Vielzahl von Unterlagen zusammenzustellen. Zudem blieb der in der 
Technikerinnenwoche geknüpfte Kontakt zu I. Hagenlocher bestehen. Als „Frau vom 
Fach“ war es ihr möglich, mit inhaltlichen Tipps und Hilfestellungen die Autorin bei 
allfälligen Fragen als Mentorin zu unterstützen. Ihr technisches Wissen war dabei sehr 
wertvoll. 
Die Materialbeschaffung zum gesellschaftspolitischen Teil vereinfachte sich dadurch, 
dass der Wellenberg während der Niederschrift der Arbeit zur Abstimmung stand und 
dadurch das Thema sehr aktuell war. Befürworter und Gegner waren sofort bereit, ihre 
Abstimmungsunterlagen zur Verfügung zu stellen. Die eigentliche Diskussion und die 
Stimmungslage waren jedoch vor Ort am besten wahrnehmbar. Mit dem Besuch des 
Parteitags der CVP Nidwalden vom 27. August 2002 und der öffentlichen 
Informationsveranstaltung der Regierung vom 29. August 2002, an welcher auch 
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Bundesrat Moritz Leuenberger eine Rede hielt, konnten Pro- und Kontraansichten 
kennengelernt werden. An diesen Anlässen nahmen auch die beiden Interviewpartner 
Armin Murer und Peter Steiner teil. Mit diesen beiden Exponenten führte die Autorin je 
ein ausführliches Interview. Damit konnten auf eindrückliche Art die Pro- und Kontra-
argumente dargestellt werden. 
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2 Radioaktiver Abfall 

 

2.1 Radioaktivität 

Der Kern eines Atoms besteht aus einer bestimmten Anzahl von positiv geladenen 
Protonen und ungeladenen Neutronen. Zwischen den Protonen wirken abstossende 
elektromagnetische Kräfte (Abbildung 1B). Da sich die Kernteilchen trotzdem auf 
engstem Raum zusammen befinden, lässt sich schliessen, dass eine weitere Kraft 
zwischen ihnen wirken muss. Diese Kernkräfte wirken zwischen allen Nukleonen. Sie 
haben jedoch im Gegensatz zu den elektromagnetischen Kräften eine sehr geringe 
Reichweite, sodass sich die Kernteilchen fast berühren müssen, damit die Kernkräfte 
wirken können (Abbildung 1A). Bei grossen Atomkernen ist diese Wechselwirkung 
zwischen allen Kernteilchen nicht mehr möglich. Können die Kernkräfte die abstos-
senden elektromagnetischen Kräfte nicht vollständig aufheben, ist der Kern instabil. 
Instabile Kerne können spontan zerfallen. Sie sind radioaktiv und werden deshalb 
Radionuklide genannt. Von den 2500 uns bekannten Nukliden (Isotope der 109 che-
mischen Elemente) sind nur gerade deren 249 stabil. Die ausgesandte Strahlung wird 
nach ihrer Haupteigenschaft auch ionisierende Strahlung genannt. Sie entsteht, indem 
die Kerne radioaktiver Atome Masse- und Energieportionen mit hoher Geschwindigkeit 
ausschleudern. Diesen Vorgang nennt man radioaktiven Zerfall. 
Nach einem radioaktiven Zerfall entsteht ein anderes Nuklid. Dieses muss nicht 
unbedingt stabil sein. Es kann durchaus ebenfalls radioaktiv sein. So ist es möglich, 
dass ein Kern eine ganze Zerfallsreihe durchläuft, bis er in einem stabilen Zustand 
endet. 
 

 

 
 
 
 
 
 Abb. 1: Kernkräfte (A) und elektromagnetische Kräfte (B) 
 
(DYMKE & JUNKERT & VLCEK 1999, RADIOAKTIVITÄT UND STRAHLENSCHUTZ 
1999, VOLKMER 2000) 
 

2.2 Die Wirkung ionisierender Strahlung auf den Menschen 

Ionisierende Strahlung steht auf verschiedene Weisen mit der Materie in 
Wechselwirkung. Für den menschlichen Organismus ist jedoch vor allem die Ionisation 
und die Anregung von Molekülen im Zellkern von Bedeutung. Bei der Ionisation wird ein 
Elektron abgetrennt und bei der Anregung ein Elektron auf ein höheres Energieniveau 
in der Hülle verschoben. Nimmt dieses Elektron bei der molekülinternen Bindung eine 
wichtige Rolle ein, so zerbricht das Molekül. Die dabei entstandenen Bruchstücke 

X
 

X
 

A B 
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rekombinieren sich zu anderen chemischen Verbindungen. Diese neuen Verbindungen 
können als Zellgifte wirken und höhermolekulare Strukturen wie die Desoxyribonuk-
leinsäure (DNA, Erbsubstanz) oder Proteine (Eiweisse) beschädigen. 
Eine Ionisation muss jedoch nicht unweigerlich zu einem Schaden führen. Da Strahlung 
ein natürliches Phänomen ist, besitzt der menschliche Körper die Fähigkeit, diesen 
Effekt rückzubilden. Dies geschieht durch Einsatz eines anderen Elektrons (Reparatur) 
oder indem er die funktionsunfähige Zelle erkennt und mit Hilfe des Immunsystems 
abbaut (Abwehr). Erst wenn das Reparatur- und das Abwehrsystem versagen, kann es 
zu einem Strahlenschaden kommen. 
 
Die verschiedenen Schadensarten 

Grundsätzlich wird bei einem Schaden zwischen somatischem (körperlichem) Schaden 
und einem Schaden an der Keimbahn unterschieden. Dazu kommt der direkte Zelltod. 
Bei einem Keimbahnschaden treten Veränderungen an den Chromosomen der 
Keimzellen auf. Der Schaden tritt erst bei den Nachkommen des bestrahlten 
Individuums auf. 
Somatische Frühschäden (Veränderung des Blutbildes, Fieber, Erbrechen) lassen sich 
bereits Stunden nach der Bestrahlung feststellen. Diese Schäden treten jedoch nur auf, 
wenn eine bestimmte Schwellendosis überschritten wurde. Beim Menschen liegt diese 
bei etwa 250 Millisievert (mSv; Einheit für die Äquivalentdosis, die das Mass für die 
Energiedosis unter Berücksichtigung des Qualitätsfaktors darstellt). Der Schaden ist 
umso gravierender, je grösser die Strahlendosis ist. Eine Dosis von 7000 mSv bei einer 
einmaligen Ganzkörperbestrahlung führt beim Menschen zum Tod, sofern keine thera-
peutischen Massnahmen ergriffen werden. 
Ein somatischer Spätschaden ergibt sich zwar unmittelbar als Folge einer Bestrahlung, 
die beobachtbaren Krankheitssymptome treten jedoch erst später in Erscheinung. 
Somatische Spätschäden lassen sich in maligne (bösartig wuchernde) und nichtmaligne 
(nicht bösartig wuchernde) Spätschäden unterteilen. Bei den nichtmalignen Spätschä-
den wie Sterilität muss ebenfalls ein Schwellenwert überstiegen werden, damit der 
Schaden eintritt. Bereits kleinste Strahlungsmengen reichen aus, um einen malignen 
Spätschaden wie Leukämie hervorzurufen. Eine Schwelle existiert nicht. Mit steigender 
Strahlendosis nimmt somit nicht die Stärke der Krankheit sondern die Wahrschein-
lichkeit einer Erkrankung zu. 
 

Strahlen- 
schäden 

somatischer 
Frühschaden 

somatischer 
Spätschaden 

 

Keimbahn- 
schaden 

somatischer 
Schaden 

nichtmaligner 
Spätschaden 

maligner 
Spätschaden 

  
 Abb. 2: Die verschiedenen Strahlenschäden 
 
In welchem Masse die Strahlen wirken, hängt von diversen Faktoren ab. Es sind dies 
unter anderem die Strahlenart (Qualität), die Dosis, die zeitliche Dosisverteilung, die 
räumliche Dosisverteilung (Ganzkörper- oder Teilkörperdosen), die relative Strahlen-
empfindlichkeit, sowie die Milieufaktoren (Ernährung). 
 
(VOLKMER 1999, VOLKMER 2000, WEICKHARDT 2002) 
 



Anna Bieri Maturaarbeit November 2002 

   
 9 

2.3 Entstehung von radioaktivem Abfall 

Vielen ist bewusst, dass in der Schweiz der grösste Teil der radioaktiven Abfälle in den 
fünf Kernkraftwerken anfällt. Ein weiterer Teil entsteht jedoch auch in den Bereichen 
Medizin, Industrie und Forschung (MIF). 
 
Kernkraftwerke 

Nach der Broschüre der Schweizerischen Vereinigung für Atomenergie (SVA) aus dem 
Jahre 2002 liegt der Anteil des Atomstroms in der Schweiz bei 36 Prozent. Um diese 
Leistung zu erbringen, hat die Schweiz fünf aktive Kernkraftwerke mit einer Gesamt-
leistung von 3200 Megawatt (MW). In ihnen wird Strom mit Hilfe von Kernspaltungs-
Kettenreaktionen erzeugt. Dabei fällt Betriebsabfall (BA) an. Nach drei bis fünf Jahren 
Einsatzzeit ist der Kernbrennstoff verbraucht und muss ersetzt werden. Ein Teil des 
abgebrannten Kernbrennstoffes lässt sich durch Wiederaufbereitung rezyklieren. Der 
andere Teil, Wiederaufbereitungsabfall (WA), muss entsorgt werden. 
Zudem ist mit einer grossen Abfallmenge von Stilllegungsabfall (SA) bei der Stilllegung 
der Kernkraftwerke zu rechnen. 
 
Medizin, Industrie und Forschung (MIF) 

In der Medizin werden radioaktive Stoffe sowohl im Bereich der Diagnose, wie auch der 
Heilung eingesetzt. Die Nuklearmedizin und die Radiotherapie haben in den letzten 
Jahren grosse Fortschritte erzielt. Des Weiteren werden industrielle Bestrah-
lungsanlagen zur Sterilisation und Konservierung eingesetzt, welche auch entsorgt 
werden müssen. 
In der Forschung wird die Tatsache genutzt, dass die verschiedenen Isotope eines 
Stoffes in ihrem chemischen Verhalten als identisch betrachtet werden können, einige 
jedoch radioaktiv sind. Sie können somit als Markierstoffe in grösseren Molekülen 
dienen. Vor allem in Forschungsinstituten wie dem Paul Scherer Institut (PSI), der 
European Organization for Nuclear Research (CERN), wo der Teilchenbeschleuniger 
stand, oder in Hochschulen fallen radioaktive Abfälle an. 
Oftmals ist man sich nicht bewusst, dass sich radioaktiver Abfall auch in unserer nahen 
Umgebung ansammelt. Teile von Brandmeldern müssen als schwachaktiver Abfall 
entsorgt werden. Die Radiometrie ist in der Industrie eine beliebte Messmethode des 
Füllstandes oder der Dichte. Sie dient zur Fabrikationsprüfung. 
In all diesen Bereichen fallen radioaktive Abfälle an, welche vom PSI eingesammelt und 
verarbeitet werden. Der Anteil der anfallenden radioaktiven Abfälle der Atomkraftwerke 
ist jedoch fünf bis sechs mal grösser als derjenige aus MIF. 
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Abb. 3: Abfallvolumen 
 
(FOUS 03 2001, KERNENERGIE 1999, KERNKRAFTWERKE DER WELT 2002) 
 

2.4 Eigenschaften der unterschiedlichen Abfallkategorien 

Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) teilt die 
radioaktiven Abfälle nach verschiedenen Kriterien in Abfallkategorien ein, die in ge-
trennten Endlagern gelagert werden sollen. 
 
Einteilungskriterien 

Das wesentliche Kriterium für die Bildung der verschiedenen Kategorien ist die Akivität 
der Abfälle. Die Aktivität zeigt sich vor allem in der Wärmeentwicklung des zu entsor-
genden Stoffes. Hochaktive Abfälle weisen im Gegensatz zu schwachaktiven Abfällen 
eine viel stärkere Wärmeproduktion auf. Sie müssen deshalb während 40 Jahren in 
einem Zwischenlager aufbewahrt werden. Um die radioaktive Strahlung abzufangen, 
sind sie von einer Abschirmung von mehreren Metern Wasser oder einigen Stahl-
schichten (Kastorbehälter) umgeben. 
Ein weiteres Kriterium, das zur Einteilung verwendet wird, sind die Halbwertszeiten der 
hauptsächlichen Radionuklide. Langlebige Abfälle müssen über 100'000 Jahre von der 
Biosphäre isoliert werden, bis sich ihre Radioaktivität auf dem Niveau der natürlichen 
Strahlung befindet, während es bei den kurzlebigen ungefähr 300 Jahre bedarf. 
Somit lassen sich die drei folgenden Kategorien bilden: 
 
 - hochaktive Abfälle (HAA) 
 - langlebige mittelaktive Abfälle (LMA) 

- schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA). 
 
Entstehungsort 

HAA entstehen vor allem bei der Wiederaufbereitung von Brennstäben, während SMA 
in Medizin, Forschung und Industrie, in der Zeit des Betriebs der Kernkraftwerke (KKW) 
und bei der Stilllegung eines KKW anfallen. LMA entstehen sowohl während und nach 
dem Betrieb eines Kernkraftwerkes, als auch in MIF jeweils in kleineren Mengen. 
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Abfallmengen 

Nimmt man an, dass jedes schweizerische Kernkraftwerk eine Betriebsdauer von 40 
Jahren aufweist, verbrauchte Brennelemente wiederaufbereitet werden und rechnet 
man noch die MIF-Abfälle bis Mitte des 21. Jahrhunderts dazu, ergäbe dies, nach der 
Schrift Focus 01 (1998) der Nagra, ein Abfallvolumen von: 
 
 - 500 m3 hochaktive Abfälle 
 - 2‘000 m3 langlebige mittelaktive Abfälle 
 - 80'000 m3 schwach- und mittelaktive Abfälle (davon 15'000 m3 MIF). 
 
Da HAA wegen der hohen Aktivität und LMA auf Grund der hohen Konzentration an 
langlebigen Radionukliden beide während langer Zeit isoliert werden müssen, wird ein 
gemeinsames Endlager für HAA sowie LMA vorgesehen. SMA hingegen soll separat 
entsorgt werden. 
 
(FOCUS 01 1998, FOCUS 02 2001, NAGRA INFORMIERT NR. 02 1992) 
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Abb. 4: Stahlfass 

Abb. 7: Geosphäre 

Abb. 6: Kaverne 

Abb. 5: Container 

3 Technische Lösung der Endlagerung 

 

3.1 Das System der Sicherheitsbarrieren 

Die radioaktive Strahlung muss isoliert werden, um heutige und künftige Generationen 
sowie die Umwelt damit nicht zu belasten und zu gefährden. 
Bei der Endlagerung radioaktiver Abfälle setzt man auf ein System von mehrfachen 
Sicherheitsbarrieren. Seine Wirksamkeit beruht darin, dass bei einer allfälligen Ab-
nahme der Effektivität eines Sicherheitsmechanismus immer noch mehrere weitere 
Barrieren bestehen. 
 

Bevor radioaktive Abfälle endgelagert werden können, werden 
sie konditioniert. Die nichtradioaktiven Stoffe in Flüssigkeiten 
werden durch Verdampfung, Fällung, Filtration oder Ionenaus-
tausch abgetrennt. Die radioaktiven Rückstände werden in Bitu-
men oder Zement verfestigt und zusätzlich von einem Stahlfass 
umschlossen, welches jedoch in erster Linie der Formgebung 
dient. Feste Stoffe werden soweit brennbar eingeäschert, an-
sonsten zerkleinert und gepresst. Anschliessend werden sie auf 
dieselbe Weise wie die flüssigen Abfälle in Fässer einge-
schlossen. 
 
Die verschlossenen Fässer werden in Stahl und Betoncontainer 
eingelassen. Die Zwischenräume werden mit Fliesszement auf-
gefüllt. Dieses Verfüllmaterial besteht aus einem porösen Mörtel. 
Seine Zusammensetzung sorgt für einen guten Chemismus, 
indem der Mörtel Radionuklide absorbiert, was deren Freisetzung 
einschränkt. Unter Chemismus versteht man nach MEYER 
(1987): „Die Gesamtheit aller chemischen Vorgänge zwischen 
Ausgangsstoff und Endprodukt einer chemischen Reaktion.“ 
 
Auch die Lagerkaverne wird wiederum mit Beton ausgekleidet 
und mit einem Spezialmörtel verfüllt. Diese Massnahmen sollen 
die Freisetzung von Radionukliden begrenzen. Auch hier sorgt 
das Material der Barriere für einen günstigen Chemismus. 
 
 
 
Die technischen Barrieren werden zuletzt durch eine natürliche 
Barriere, die Geosphäre, abgeschlossen. Der Standort eines 
Endlagers muss sehr sorgfältig ausgesucht werden. Er muss 
einerseits Stabilität und Schutz bieten, andererseits soll er das 
Entweichen von Radionukliden begrenzen. Was bei einer 
Standortwahl für ein Endlager des weiteren beachtet werden 
muss, ist im Kapitel 3.2 beschrieben. 
 

Obwohl auf eine versiegelte Endlagerkaverne nicht mehr zugegriffen werden kann -man 
verzichtet zugunsten der Langzeitsicherheit auf eine einfache Rückholmöglichkeit- steht 
sie unter Kontrolle. Dem Wasser des unmittelbaren Umfelds würden Proben entnom-
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men und analysiert. Die Überwachung hat zwar keine aktive Sicherheitsfunktion, 
sondern ist lediglich ein Nachweis, dass das Endlager den gestellten Forderungen 
entspricht. Da die gesellschaftliche Forderung nach Überwachung gross ist, schlug die 
Expertengruppe Entsorgungskonzepte für radioaktiven Abfall (EKRA) das Konzept der 
"kontrollierten geologischen Langzeitlagerung“ (KGL) vor. Das KGL sieht vor, die 
Kavernen zwar zu versiegeln, zur Kontrolle einen Teil der Abfälle in einem geöffneten, 
repräsentativen Pilotlager zu überwachen. Obwohl die Kontrolle wichtig ist, muss darauf 
geachtet werden, dass durch die Schaffung von Kontrollmöglichkeiten der 
Nahchemismus nicht negativ beeinflusst wird. 
 
(NAGRA INFORMIERT NR. 24 1994) 
 

3.2 Evaluation von möglichen Standorten 

Die Suche der Nagra nach einem möglichen Standort für ein Endlager von schwach- 
und mittelaktiven Abfällen begann bereits 1978. Aus den ursprünglich über hundert 
Standortoptionen wurden in diversen Zwischenschritten vier verschiedene potentielle 
Standorte der ersten Priorität in drei verschiedenen Wirtgesteinen ausgewählt. Neben 
dem Wellenberg (Mergelgestein) waren dies der Bois de la Glaive (Anhydrit), der Piz 
Pian Grand (Kristallin) und der Oberbauenstock (Mergelgestein). 
Der Bundesrat bewilligte in einem ersten Schritt die Phase I. Sie beinhaltete die Unter-
suchung der vier Standorte ohne Sondierstollen. Ziel ist die Erfüllung diverser Auflagen, 
insbesondere das Erreichen eines möglichst vergleichbaren Standes der Daten aller 
vier Optionen. Erst dann würde der Start der Phase II, welche die Untersuchungen mit 
Hilfe eines Sondierstollens beinhaltet, zugelassen. 
Zur Beurteilung eines Standortes bedarf es nebst geologischen und hydrogeologischen 
Daten, Vorkenntnisse vom Bau bestehender Anlagen (Tunnels oder andere Stollen). 
Auch das Wissen über technische Möglichkeiten zur Durchführung von Sondierungen 
(Explorierbarkeit) ist nötig. Oftmals verschaffen Tiefbohrungen wichtige Erkenntnisse. 
Damit ein Standort in den engeren Auswahlkreis aufgenommen wird, muss er diversen 
Bewertungskriterien genügen. Wohl das Wichtigste ist die radiologische Sicherheit 
während der Einlagerung sowie nach dem Verschluss. Die Migration von Radionukliden 
muss bestmöglich verhindert werden. Ein weiteres Kriterium der Standortwahl ist die 
mechanische Stabilität in der Umgebung der Lagerzone sowie der Schutz vor erosiver 
Freilegung. Auch hydrogeologische Aspekte sind von Bedeutung. Der Wasserfluss 
durch die Kaverne muss klein gehalten werden; die Fliesszeiten zwischen Endlager und 
Biosphäre sollen möglichst lange dauern. Des weiteren werden die bautechnische 
Machbarkeit (felsmechanische Parameter), die Verkehrserschliessung, die Umwelt und 
Raumplanung, sowie die Transportwege beurteilt und in den Entscheid miteinbezogen. 
Auf Grund der Beurteilung all dieser Kriterien schlug die Nagra eine Fokussierung auf 
den Wellenberg vor und beantragte beim Bundesrat die Erlaubnis, in die Phase II 
überzugehen. Vom Bundesrat wurde der Antrag zwar gutgeheissen, doch war die 
Umsetzung bis vor kurzem auf kantonaler Ebene blockiert. Siehe dazu Kapitel 4.6. 
 
(NAGRA INFORMIERT NR. 24 1994, NAGRA INFORMIERT NR. 32 1998) 
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3.3 Entsorgungskonzept der Schweiz 

In der Schweiz gilt bezüglich der Beseitigung von radioaktivem Abfall das Verursa-
cherprinzip: „Wer radioaktive Abfälle erzeugt, hat auf eigene Kosten für deren sichere 
Beseitigung zu sorgen; vorbehalten bleibt das Recht des Bundes, die radioaktiven 
Abfälle auf Kosten der Erzeuger selbst zu beseitigen.“ (Auszug aus dem Bundes-
beschluss zum Atomgesetz; angenommen am 20. Mai 1979) 
Um das Problem der Endlagerung lösen zu können, wurde 1972 die Nationale 
Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) gegründet. Folgende 
Genossenschafter sind Mitglieder der Nagra: 
 
 - Schweizerische Eidgenossenschaft 
 - Bernische Kraftwerke Energie AG, Bern 
 - Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG 
 - Kernkraftwerk Leibstadt AG 
 - Nordostschweizerische Kraftwerke Baden (KKB I & II) 
 - Énergie Ouest Suisse, Lausanne. 
 
Finanzierung 

Auf Grund des oben genannten Verursacherprinzips bezahlen wir mit jeder verbrauch-
ten Kilowattstunde Kernenergie einen Rappen an die Entsorgung. Um die Finanzierung 
der Entsorgung auch in der Zukunft zu sichern, sind die Kernkraftwerke schon heute 
gezwungen, fortlaufend einen gewissen Betrag zurückzustellen. Zudem speisen sie 
fortlaufend einen Bundesfonds, mit welchem der Abbruch eines Kernkraftwerks 
finanziert werden soll. Die Kosten für die Entsorgung der MIF werden von den 
Produzenten und vom Bund getragen. 
 
Zuständigkeit der Organe 

Das Konzept und die Ausführung der Endlagerung wird von verschiedenen Organisa-
tionen getragen. Mit eingebunden sind die Kernkraftwerkbetreiber, die ZWILAG Zwi-
schenlager Würenlingen AG, das Paul Scherer Institut (PSI), die Nagra und bei Bedarf 
Gesellschaften, die einen bestimmten Endlagerstandort unterstützen. Die Aufgabe der 
Nagra ist es, technisch wissenschaftliche Grundlagen zu erarbeiten, sowie einen 
geeigneten Standort zu suchen. Gemeinsam mit dem PSI, welches einen Teil der Ab-
fälle zwischenlagert und jene aus MIF verpackt, betreibt sie Forschung. Im Zwischen-
lager Würenlingen wird der grösste Teil der radioaktiven Abfälle verpackt und zwischen-
gelagert. 
Eine spezielle Funktion hat der Bund. Einerseits sind der Bundesrat und das Parlament 
für die gesetzlichen Grundlagen zuständig. Andererseits steht ihnen die Aufsicht zu. Die 
Entsorgung radioaktiver Abfälle unterliegt dem Eidgenössischen Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), dessen Vorsteher zur Zeit 
Bundesrat Moritz Leuenberger ist. Innerhalb des Departements ist diese Aufgabe dem 
Bundesamt für Energie (BfE) zugeteilt. Organe, wie die Kommission für die nukleare 
Entsorgung (KNE) oder die Arbeitsgruppe des Bundes für die nukleare Entsorgung 
(AGNEB), setzen Ziele und Grenzen fest.  
Auch das Volk hat die Möglichkeit, sich einzubringen. Gesetze können bei einem Refe-
rendum an der Urne entschieden werden. Bei konkreten Projekten gibt es immer wieder 
Einsprachemöglichkeiten.  
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Entsorgungspläne der Schweiz 

In der Schweiz werden zwei verschiedene Endlagertypen vorgesehen. Die radioaktiven 
Abfälle, die darin eingelagert werden sollen, unterscheiden sich bezüglich Intensität und 
Dauer ihrer Strahlung. 
Heute sind die radioaktiven Abfälle in Zwischenlagern bei den Kernkraftwerken, im 
Bundeszwischenlager oder im ZWILAG beide in Würenlingen stationiert. 
Die unterirdischen Lager würden wahrscheinlich noch einige Jahrzehnte offen gelassen 
werden. Erst mit der Verfüllung aller offenen Hohlräume und der Versiegelung des 
Zugangsstollens würde aus einem unterirdischen Lager ein Endlager. Ab diesem Zeit-
punkt ist der radioaktive Abfall nur noch mit äusserst grossem Aufwand rückholbar. 
 
(FOCUS 01 1998, NAGRA FIRMENPROFIL 2002, NAGRA INFORMIERT NR. 24 1994) 
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4 Die Wellenberg-Diskussion 

 

4.1 Standortwahl 

Anfänglich standen um die hundert Standortoptionen zur Auswahl, aus welchen die vier 
Möglichkeiten Bois de la Glaive, Oberbauenstock, Piz Pian Grand, sowie der 
Wellenberg in die engere Auswahl genommen wurden. Die Aufgabe der Geosphäre bei 
der Endlagrung von radioaktivem Abfall besteht in vier hauptsächlichen Punkten: 
 
 - den Wasserfluss durch das Lager klein halten 
 - für lange Wasserfliesszeiten vom Endlager zur Biosphäre sorgen 
 - Migration von Radionukliden begrenzen 
 - Schutz vor erosiver Freilegung. 
 
Es zeigte sich, dass sich vor allem die beiden Gesteinstypen der Palfris-Formation und 
des Vitznaumergels eignen. Das Gestein ist äusserst dicht. Funde zeigen, dass 
Millionen Jahre altes Wasser und auch fossiles Meerwasser im Berg eingeschlossen 
sind. Dies weist darauf hin, dass das Wasser nur schlecht dem Gestein entweichen 
kann. Es wurde nach einer Anhäufung dieses Mergels gesucht. Der Oberbauenstock 
sowie der Wellenberg weisen beide ein grosses Volumen dieses Gesteins auf. Beim 
Wellenberg ist jedoch das Gestein in einem viel grösseren Tiefgang und einer enormen 
Mächtigkeit vorhanden. Dies würde ein Endlager unter der Talsohle ermöglichen. 
Während der Untersuchung wurde die Tertiär-Formation der angrenzenden Axendecke 
als zusätzliches potentielles Wirtgestein entdeckt. Die Ausdehnung des gesamten 
potentiellen Wirtgesteins weist einen Durchmesser von 1200 - 2100 m und einen 
Tiefgang unter dem geplanten Lager von ungefähr 1000 m auf. Die 
Wirtgesteinsreserven sind etwa zehnmal grösser als nötig. Zudem wurden keine 
auslegungsbestimmenden Elemente entdeckt. Darunter versteht man Zonen, denen bei 
der Auslegung des Endlagers ausgewichen werden muss. Würden beim Bau noch 
solche gefunden, so bestünde dank genügend mächtigem Wirtgestein ein grosses 
Ausweichpotential. 

 

 Abb. 8: Wirtgestein (WG) im Wellenberg 
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Aus der Zusammenstellung diverser Felddaten lässt sich ein geologisches Standort-
modell entwickeln. Wichtig ist jedoch, dass durch die obertägige Untersuchung der 
Geosphäre deren Schutzwirkung nicht beeinträchtigt wird. 
Da ein Endlager jedoch auf lange Zeiträume ausgelegt wird, dürfen die künftigen 
Entwicklungen der Geosphäre nicht vernachlässigt werden. Die geologischen Verän-
derungen am und um den Standort Wellenberg wurden definiert und quantifiziert. 
Grundsätzlich handelt es sich dabei um die beiden Prozesse Neotektonik und Erosion. 
 
Neotektonik 

Neotektonische Daten beschreiben die jüngsten Bewegungen der alpinen Gebirgs-
bildung. Sie zeigen sich unter anderem durch die Erdbebentätigkeit. Da in der Umge-
bung des Wellenbergs in der Vergangenheit auch schon Beben aufgetreten sind, stellt 
sich die Frage, ob ein Lager an diesem Standort sicher ist. Da es sich beim geplanten 
Projekt jedoch um einen Untertagebau handelt, halten die Berechnungen an der Sicher-
heit eines allfälligen Endlagers im Wellenberg fest. 
Die alpinen Hebungen nehmen gegen den Alpenrand hin ab. So betragen sie im 
Bereich des Wellenbergs noch 0,2 mm pro Jahr gegenüber dem Mittelland. 
 
Erosion 

Erosive Abtragungen lassen sich im Alpenraum in verschiedenen Formen beobachten 
(Geröllhalden, Rutschungen und andere). Bei der Erstellung von Erosionsszenarien 
spielen zwei Faktoren eine wichtige Rolle: die Hebung des Gebirges und die 
Entwicklung des Klimas. Bei der Hebungsrate kann mit grosser Wahrscheinlichkeit 
davon ausgegangen werden, dass diese künftig in der gleichen Grössenordung 
stattfinden wird wie bisher. Eine Prognose für das Klima ist für den gleichen Zeitraum 
jedoch unmöglich. Deshalb wurden bei den Berechnungen der Konsequenzen für den 
Standort Wellenberg alle möglichen Klimaentwicklungen ins Erosionsszenario 
miteinbezogen. 
 
Es zeigt sich, dass sich der Wellenberg dank der enormen Mächtigkeit des Wirtgesteins 
als Standort eignen würde. Zudem sprechen weitere Faktoren, wie die gute 
Erschliessbarkeit für die Wahl des Wellenbergs. 
 
(NAGRA INFORMIERT NR. 01 1989, NAGRA INFORMIERT NR. 24 1994, NAGRA 
INFORMIERT NR. 32 1998) 
 

4.2 Das geplante Endlager – sein Werdegang 

Am 22. September 2002 stimmte das Nidwaldner Stimmvolk über einen Sondierstollen 
am Wellenberg ab. Es war der erste Schritt eines etappierten Vorgehens, dessen Ziel 
ein „kontrolliertes geologisches Langzeitlager“ ist. Dass die Nidwaldner jedoch über 
einen Sondierstollen abstimmen konnten, liegt ein längerer Werdegang zu Grunde. 
Bereits 1995 stand der Wellenberg zur Abstimmung. Das Projekt, welches direkt einen 
Grundsatzentscheid zu einem Endlager suchte, wurde damals knapp verworfen. 
 
Änderungen am Projekt von 1995 

Nach der negativen Abstimmung von 1995 beauftragte der Bundesrat die Haupt-
abteilung für Sicherheit der Kernanlagen (HSK) zu beurteilen, ob der Wellenberg 
aufgrund der bisherigen Daten geeignet wäre. Nach dem positiven Befund der HSK 
wurden diverse Arbeitsgruppen eingesetzt. Sie alle empfahlen, die Untersuchungen am 
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Wellenberg in Form eines Sondierstollens fortzusetzen. 1998 präsentierte die Genos-
senschaft für Nukleare Entsorgung Wellenberg (GNW) ein neues Konzept. Eine Etap-
pierung war vorgesehen. Sie leistete dem Verlangen nach Kontrollierbarkeit und 
Rückholbarkeit folge, indem das allfällige Lager vorerst geöffnet und der Entscheid über 
den Verschluss künftigen Generationen frei bleiben sollte. 
Einen zusätzlichen Verbesserungsvorschlag erarbeitete die vom Bund eingesetzte 
Expertengruppe Entsorgungskonzept für radioaktive Abfälle (EKRA) unter Prof. W. Wil-
di. Ihre Idee bestand in einem zusätzlichen „Pilotlager“. In einer repräsentativen Situa-
tion sollte ein Teil der Abfälle unverschlossen gelagert werden. So könnten allfällige 
Störungen rechtzeitig erkannt werden. Die „kontrollierte geologische Langzeitlagerung“ 
war entwickelt. Die GNW passte ihr Konzept den Vorschlägen der EKRA an. Zudem 
wurde unter Prof. W. Wildi die Kantonale Fachgruppe Wellenberg (KFW) beauftragt ein 
Abfallinventar zur Quantifizierung des einzulagernden Abfalls zu erstellen und Aus-
schlusskriterien zu formulieren. Auf diesen Grundlagen reichte die GNW im Januar 
2001 ein Konzessionsgesuch ein. Nach einigen Einsprachen und Beschwerden be-
schloss der Regierungsrat, die Erteilung der Konzession am 22. September 2002 dem 
Volk vorzulegen. 
 
Das abgelehnte Projekt von 2002 

Wäre das Projekt angenommen worden, so hätte eine mehrjährige Untersuchungs-
phase begonnen. Baupolizeiliche Bewilligungen hätten eingeholt und der Stollen gebaut 
werden müssen. Anschliessend wären die wissenschaftlichen Untersuchungen ge-
startet worden. Es wäre darum gegangen, direkt in der Endlagerzone Daten zu 
erheben, um somit Kenntnislücken zu schliessen. Dies hätte beinhaltet: 
 
 - Abklärung der Geometrie des Wirtgeisteins 
 - Erfassen hydrogeologischer Daten 
 - Komplettierung genereller Daten 
 - Bereitstellung der Daten für die Überprüfung der Ausschlusskriterien, sowie 

für Sicherheitsanalysen. 
 
Hätte sich der Wellenberg dann als geeignet erwiesen, so hätte das Nidwaldner 
Stimmvolk über einen Bau neu entscheiden müssen. So hätte es die Etappierung 
vorgesehen. Am 22. September wurde vorerst nur über den Bau des Sondierstollens 
abgestimmt. Dieses Projekt wurde abgelehnt. Siehe dazu Kapitel 4.6. 
 
(NAGRA GESCHÄFTSBERICHT 2000, NAGRA INFORMIERT NR. 32 1998, 
WELLENBERG – DER WEG ZUR REALISATION 2002) 
 

4.3 PRO-Interview 

Fragen an 
Armin Murer (PRO) 
 
1 Sie sind Mitglied der Geschäftsleitung der Genossenschaft für nukleare Entsorgung 

Wellenberg (GNW). Was macht ein Bauingenieur bei der GNW? Was ist die 
Aufgabe dieser Organisation? 

 
Unsere Firma ist verantwortlich für sämtliche Arbeiten, welche rund um den Wellenberg 
anfallen. Zu unseren Aufgaben gehören unter anderem, Gesuche für die verschiedenen 
Arbeiten zu stellen, sowie Bewilligungen einzuholen. Nach einer erfolgreichen Volks-
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abstimmung sind wir anschliessend für den Bau und den Betrieb des Sondierstollens 
verantwortlich. Als Bauingenieur und gleichzeitig als Mitglied der Geschäftsleitung 
werde ich die Aufgabe des Projektleiters des Sondierstollens übernehmen. Ich bin also 
für den eigentlichen Bau zuständig. Wenn wir in der Bauphase sein werden, wird uns 
zudem die „Nagra“ mit ihren Wissenschaftlern, welche die Geologie, Chemie und 
Physik testen, zur Seite stehen. Die Firma, die das Ganze ausführt und auch vor Ort 
sein wird, ist jedoch die GNW. Falls es einmal so weit kommen wird, werden wir zudem 
für den Bau und den Betrieb des Lagers verantwortlich sein. Und dazu braucht es unter 
anderem auch den Bauingenieur. 
 
2 Der Wellenberg wurde in einem längeren Auswahlverfahren als möglicher Standort 

für ein Endlager bestimmt. Wieso eignet sich gerade der Wellenberg speziell? 
 
Das Verfahren wurde 1978 mit 100 möglichen Standorten gestartet und dauerte relativ 
lange. 1993 wählte man den Wellenberg von damals vier möglichen Standorten aus. 
Bei der Entsorgung von radioaktiven Abfällen wird hauptsächlich ein Gestein gesucht, 
das möglichst gering durchlässig ist, also praktisch keinen Wasserfluss aufweist. Der 
Wellenberg hat ein solches potentielles Wirtgestein. Das Gestein besteht vor allem aus 
Palfris-Formationen und Vitznaumergel, welches auch Valanginenmergel genannt wird. 
Es ist ein Gemisch von Kalk, Ton und Mergel, welches in sehr grossem Volumen im 
Berg vorhanden ist. Das Gestein ist sehr dicht und es würde sich vermutlich eignen, 
radioaktive Abfälle zu isolieren. 
 
3 Die Nidwaldner haben bereits 1995 den Wellenberg abgelehnt. Weshalb wird nun 

nochmals darüber abgestimmt? 
 
1993 haben wir eine Standortwahl vollzogen. Wir hatten damals vier Standorte und 
wählten den Wellenberg als klar beste Möglichkeit. Zu den vier damaligen Optionen 
gehörten der Bois de la Glaive, der Oberbauenstock, der Piz Pian Grand, sowie der 
Wellenberg. Doch wollte man vor sieben Jahren zuviel auf einmal. Wie man im 
Volksmund sagt: Man hatte das Fuder überladen. Die Konzession wurde direkt für ein 
Endlager gestellt. Und das, denke ich, ging viel zu schnell. Da wurden Fehler 
unsererseits, von der Projektandenseite her, begangen. Wir sind Ingenieure und 
Wissenschaftler, wir haben manchmal unseren eigenen „Betongrind“ und wir wollten 
zuviel. Es wurde zuwenig auf die Bevölkerung gehört. Im Nachhinein zeigte sich, dass 
von der Bevölkerung immer wieder die Forderung nach einer Etappierung gekommen 
war. Die zweite Forderung war diejenige nach Kontrolle und Rückholbarkeit. Im Gegen-
satz zum Projekt 954, bei dem die Abfälle eingelagert und sukzessive verschlossen und 
verbetoniert worden wären, sieht das heutige Konzept vor, dass man die Abfälle in 
offenen Kavernen lagert bis spätere Generationen die Anlage verschliessen oder 
allenfalls den Abfall zurückholen möchten. Wir wollen heute keinen Entscheid fällen, bei 
dem unsere Kindeskinder eine Bürde übernehmen müssen. Die Kontrolle und die 
Rückholbarkeit ist gewährleistet. Das Lager kann später jedoch auch verschlossen 
werden. Es ist ein ganz anderes Verfahren als vor sieben Jahren. 1995 stimmten wir 
über ein Endlager ab. Heute entscheiden wir über den Abschluss der Untersuchungen. 
In acht bis zehn Jahren sind alle Resultate da. Wenn der Berg gut ist, können wir 
entscheiden, ob wir ein Lager wollen oder nicht. 
 
4 Ihre Abstimmungskampagne steht unter dem Titel „inäluege“. Geht es bei der 

Abstimmung vom 22. September 2002 wirklich nur um ein „inäluege“? Das Ziel ist 
doch schlussendlich ein Endlager? 
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Am 22. September geht es wirklich nur darum, die Bewilligung zu bekommen, die 
Forschungsarbeiten am Wellenberg abzuschliessen. Das „inäluege“ sagt sehr viel aus. 
Man hat den Berg bisher von der Oberfläche aus untersucht. Wir haben gute Resultate, 
aber wir wissen auch, dass wir nicht alles wissen. Deshalb müssen wir nun „inäluege“, 
um unser Wissen zu erweitern und Vermutungen zu bestätigen. 
Ich gebe Ihnen recht, wir haben Abfälle, um die geht es auch und um die wollen und 
müssen wir uns kümmern. Wir haben den Auftrag, einen Standort zu suchen, wo man 
diese Abfälle sicher lagern kann. Aber ob der Wellenberg der richtige Standort ist, das 
kann ich Ihnen erst in sieben bis acht Jahren sagen. Im Moment geht es um den 
Sondierstollen. 
 
5 Bei der Abstimmung vom 22. September 2002 geht es also lediglich um einen 

Sondierstollen. Es soll festgestellt werden, ob sich der Wellenberg wirklich eignet. 
Besteht er dabei eines der sogenannten Ausschlusskriterien nicht, fällt die Option 
Wellenberg weg. Die Gegner wenden jedoch ein, es handle sich um 
„Gummikriterien“, die so angelegt wurden, dass ein Durchfallen nicht möglich ist. 
Stimmt das? 

 
Man muss klar festhalten, dass diese Ausschlusskriterien keine Sicherheitskriterien 
sind. Es handelt sich um Kriterien, die eine Beurteilung vor Ort und während des 
Stollenvortriebs erlauben. Es handelt sich um eigentliche Beurteilungskriterien. Diese 
Kriterien wurden errechnet im Hinblick, wenn das Lager in beispielsweise hundert 
Jahren verschlossen und sich selbst überlassen würde. Denn dann ist es entscheidend, 
was im Berg drinnen passiert. Wenn ich einen Sondierstollen in den Fels hineinbohre, 
wirkt dieser Stollen wie eine Drainageleitung. Das Tiefenwasser, welches rundherum im 
wassergesättigten Gestein eingeschlossen ist, fliesst -infolge des Unterdrucks- in den 
Stollen hinein. Das wird einige Jahre dauern; anschliessend wird sich wieder ein 
Gleichgewichtszustand einstellen. 
Wenn wir das Lager gebaut haben, ist es im offenen Zustand vergleichbar mit einem 
normalen Tunnel. Es ist abgedichtet mit Folien und mit Beton, so dass kein Wasser 
hereinkommen kann. Wenn nun aber in vielleicht hundert Jahren unsere Kindeskinder 
zum Entscheid gelangen, die Kavernen zu verfüllen, dann dürfen wir für die Sicherheits-
nachweise den Beton nicht mehr als technische Barriere miteinbeziehen. Das 
Tiefenwasser in der Umgebung der Kaverne wird sukzessive hineinfliessen. Es wird 
jedoch viel, viel langsamer fliessen als bei einem offenen Zustand. Wir rechnen auf eine 
350m lange Kaverne mit ca. 20m Höhe mit 500-1000 Liter also etwa 1m3 Wasser pro 
Jahr. Das ist extrem wenig. Der Gleichgewichtszustand im Gebirge wird sich, wenn das 
Lager einmal verfüllt ist, wieder herstellen. Die Gegner nehmen die Ausschlusskriterien 
ganz klar aus dem Zusammenhang heraus und bezeichnen sie als Sicherheitskriterien. 
Es gibt in der Schweiz keinen geringdurchlässigen Felsen, der nicht wassergesättigt ist. 
Die Killerkriterien zeigen eine Grenze an, die wir, meiner Meinung nach, mit Bestimmt-
heit nicht erreichen werden. Wir werden sicherlich um den Faktor 1000 darunter liegen. 
Wenn schlussendlich der Stollen gebaut ist und wir diese Kriterien erfüllt haben, heisst 
das jedoch nicht, dass man das Lager bauen kann. Dann beginnen erst die 
Berechnungen betreffend Sicherheit und Langzeitverhalten.  
 
6 Eine Änderung gegenüber 1995 ist die Etappierung. Das Volk soll bei einem 

allfälligen Endlager wieder abstimmen können. Im neuen Kernenergiegesetz sollen 
jedoch die drei kantonalen Vetos (Sondierstollen, Endlager, Verschluss) gestrichen 
werden! Besteht die Gefahr, dass die Nidwaldner am 22. September 02 zum letzten 
Mal über den Wellenberg abstimmen dürfen? 
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Es gibt im neuen Kernenergiegesetz ganz klar einen Sonderartikel für die Mitsprache 
des Kanton Nidwalden. Im Fall Nidwalden wurde klar gesagt, hier sei ein Verfahren im 
Gange, während dem man nicht einfach die Regeln ändern könne. Es wird dazu den 
Ausnahmeartikel 104 geben, der im Ständerat nicht umstritten war und auch im 
Nationalrat nicht bestritten wird. Dieser Artikel besagt, dass es in Nidwalden die 
Zustimmung zum Sondierstollen, zum Lagerbau und später einmal zum Verschluss 
braucht. Ich bin aber überzeugt, egal ob es nun im Gesetz steht oder nicht, in der 
Schweiz wird nie eine solche Anlage in einer Region gebaut werden können, ohne eine 
Mehrheit der Bevölkerung hinter sich zu haben. Dies ist übrigens in Europa ähnlich. Ich 
bin also überzeugt, wenn die Resultate gut sind, werden wir in acht oder zehn Jahren 
„Ja“ oder „Nein“ zu einem Endlager sagen können oder müssen. 
 
7 Einige Stimmen fordern zuerst den Ausstieg aus der Atomenergie, bevor über ein 

Endlager diskutiert werden soll. Wie beurteilen Sie diese Vorgehensweise? 
 
Für mich haben diese beiden Sachen nichts miteinander zu tun. Denn die Abfälle sind 
vorhanden, ob wir heute aussteigen oder erst morgen. Etwas mehr als 50 Prozent der 
Abfälle entstehen, wenn wir die Kernkraftwerke einmal stilllegen werden. Das sind 
Stilllegungsabfälle, die garantiert einmal kommen werden. Etwa 20-25 Prozent sind 
MIF-Abfälle (Medizin, Industrie, Forschung). Auch diese werden mit Bestimmtheit 
anfallen. Der Rest ist das, was heute in den Kraftwerken produziert wird. Ich denke, 
dass es falsch ist, wenn eine Energieform bekämpft wird, indem man eine Umwelt-
aufgabe verhindert. Nächstes Jahr stimmen wir über die Ausstiegsinitiativen „Morato-
rium Plus“ und „Strom ohne Atom“ ab. Erst dann sprechen wir über die Abschaltung der 
Kernkraftwerke und müssen das nicht jetzt auf den Schultern des Wellenbergs 
austragen. 
 
8 Gegnerische Inserate prophezeien, dass 77% der Touristen fernbleiben würden und 

viele nicht in der Nähe eines Atommülllagers wohnen wollen. Sehen Sie die Folgen 
eines allfälligen „Ja“ auch so? 

 
Nein, absolut nicht! Beispiele aus Europa zeigen, dass dem nicht so ist. Frankreich, 
Schweden und Finnland, welche solche Lager schon mehrere Jahre betreiben, haben 
keine Probleme mit dem Tourismus. Besucher, welche die Anlagen besichtigen, fördern 
dadurch sogar den Tourismus in der Umgebung. Es gibt auch ein Beispiel aus der 
Schweiz. Bad Zurzach macht Reklame und organisiert Ausflüge ins Kernkraftwerk 
Leibstadt. 
Nun zu dieser Umfrage: Es kommt natürlich immer darauf an, wie ich die Frage stelle. 
In diesem Fall müsste man im gleichen Atemzug festhalten, dass 66 Prozent bei einer 
Autobahn, 80 Prozent bei einer Kerichtverbrennungsanlage und 82 Prozent bei einer 
Chemieanlage angaben, keine Ferien mehr in der Nähe solcher Anlagen machen zu 
wollen. Dies ist auch ein Resultat der Umfrage. Zudem sollte klar deklariert sein, wie die 
Frage gestellt wurde. 
 
9 Auch in einem Endlager sind Menschen am Werk. Wie stufen Sie die Gefahr eines 

Fehlgriffs mit schwerwiegenden Folgen ein? 
 
Diese Gefahr stufe ich sehr gering ein. Wir haben in unseren Berechnungen dargelegt, 
dass wir die Sicherheitsgrenze, welche die Behörden festgelegt haben, um den Faktor 
1000 unterschreiten. Sie müssen wissen, wir haben hier kein Kernkraftwerk, also auch 
keine hochaktiven Abfälle sondern schwach- und mittelaktive Abfälle. Wir haben keine 
flüssigen und auch keine brennbaren Stoffe. Sie sind alle in Containern verschlossen 
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zubetoniert. Es gilt auch zu beachten, wenn die Einlagerung im Wellenberg nach 
ungefähr dreissig Jahren beendet ist, sind unsere Abfälle soweit zerfallen, dass ihre 
Radioaktivität, derjenigen entspricht, welche heute in den obersten fünf Metern im 
Engelberger Tal gemessen werden kann. Das Potential eines Unfalls ist gering, dass 
ich der Überzeugung bin, sodass nach heutigem Stand der Technik eine sichere Anlage 
gebaut werden kann. Dabei setze ich immer voraus, dass der Sondierstollen diese An-
nahme bestätigt. 
 
10 Kommt es zum Verschluss des Endlagers, stehen Sicherheit und Kontrolle in 

direkter Konkurrenz. Wie kann man hier eine Lösung finden? 
 
Das ist das Dilemma zwischen den Ingenieurberechnungen und der gesellschaftlichen 
Akzeptanz. Die Gesellschaft fordert Kontrolle und somit ein Offenhalten. Wir als Inge-
nieure und Wissenschaftler würden uns für einen Verschluss aussprechen. Denn der 
grosse Unsicherheitsfaktor wird wahrscheinlich der Mensch selbst sein. Deshalb haben 
wir ein Konzept, GNW 2000, entwickelt, welches die kontrollierte, geologische Langzeit-
lagerung aufzeigt. 
Das Konzept setzt sich aus mehreren Phasen zusammen. Die Phase I ist die 
Einlagerungsphase, die Betriebsphase mit den offenen Kavernen. Da die Kavernen wie 
alpine Tunnels konzipiert sind, müssen sie unterhalten und kontrolliert werden. Zugleich 
ist die damit die Kontrolle ermöglicht. Ist die Sicherheit nachgewiesen, kann in die 
Phase II übergegangen werden. Die Hohlräume der Kavernen können mit Beton verfüllt 
werden. Die Zugänge bleiben jedoch geöffnet, so dass das Lager nach wie vor kontrol-
lierbar ist. Nun beginnt die lange Überwachungsphase. Erst kommende Generationen 
werden entscheiden, ob der Sicherheitsnachweis erbracht ist und die Zugänge sukzes-
sive verschlossen werden können. Erst mit diesem Schritt wird die Anlage in ein 
Endlager überführt. Es benötigt also einige Schritte technischer Art, aber auch gesell-
schaftspolitische Entscheide um den Nachweis zu erbringen, ob ein Lager verschlossen 
werden kann. 
 
11 Dürfen wir den kommenden Generationen unseren radioaktiven Müll in einem 

verschlossenen Lager hinterlassen? Kann es für die zukünftigen Generationen nicht 
zu Komplikationen führen? 

 
Ein Lager darf erst verschlossen werden, wenn der sicherheitstechnische Nachweis 
erbracht ist. Ich bin überzeugt, es wird keine Bürde für unsere Region und unsere Nach-
kommen sein, wenn wir die Arbeiten heute seriös vorbereiten. Zudem zerfallen unsere 
schwach und mittelaktiven Abfälle relativ schnell. Nach rund tausend Jahren haben wir 
noch 0.2 Prozent (also Faktor 500) der heute vorhandenen Radioaktivität. Wir befinden 
uns damit auf einem Niveau, welches mit der Umgebung vergleichbar ist. 
 
12 Der Wellenberg ist nur als Endlager für Schwach- und Mittelaktive Abfälle (SMA) 

geplant. Wäre es möglich, dass auch hochaktive (HAA) und langlebige mittelaktive 
Abfälle (LMA) im Wellenberg eingelagert werden, sofern sich eine Eignung zeigen 
würde? 

 
Nein ganz klar nicht! Der Wellenberg ist dazu nicht geeignet. Die GNW hat dies im 
Vertrag mit der Gemeinde bereits zugesichert. Der Unterschied von einem Lager für 
SMA zu einem Lager für HAA ist sehr gross. SMA-Abfälle müssen einige hundert Jahre 
sicher eingeschlossen werden. Hingegen müssen hochaktive Abfälle einige hundert-
tausend Jahre von der Umwelt isoliert bleiben. Dazu wäre der Wellenberg der falsche 
Ort. Er liegt noch im Bereich der Alpen. Tektonisch gesehen kommt für hockaktive 
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Abfälle nur eine Gegend wie beispielsweise das Schweizerische Mittelland in Frage. 
Hier waren wir uns schon immer einig, ein Lager für HAA könnte im Wellenberg nie 
realisiert werden. 
 
13 Können Sie sich auch eine Zusammenarbeit mit dem Ausland vorstellen? Bestünde 

die Möglichkeit, dass radioaktiver Abfall aus dem Ausland im Wellenberg 
eingelagert würde? 

 
Lagerung von ausländischem Abfall kommt nicht in Frage! Auch das wurde in diesem 
Vertrag ganz klar zugesichert. Hingegen ist die Zusammenarbeit mit dem Ausland im 
Forschungsbereich in unserer Branche sehr intensiv. Wir betreiben in der Schweiz zwei 
Felslabors, eines am Grimsel und eines am Mont Terri. In Schweden und in Belgien 
existieren weitere unterirdische Laboreinrichtungen. Gesamthaft gibt es nicht sehr viele 
Felslabors in Europa. Deshalb ist es klar, dass die verschiedenen Entsorgungs-
gesellschaften der einzelnen Länder in der Forschung kooperieren. Im Forschungs-
bereich ist eine sehr intensive internationale Zusammenarbeit vorhanden. 
Um nochmals auf die Einfuhr oder Ausfuhr von Abfällen zurückzukommen: Im ganzen 
EU-Raum, wie auch in der Schweiz, ist es gesetzlich verboten, Abfälle aus- oder einzu-
führen. Zudem haben Länder wie Finnland, Spanien, Schweden, Frankreich und Bel-
gien bereits Lager für SMA in Betrieb und somit das Abfallproblem bereits gelöst. 
Verglichen mit der Schweiz weisen sie einen Vorsprung von ca. 20 Jahren auf. Von 
dieser Seite besteht kein Interesse, Abfälle in die Schweiz zu transportieren, und 
abgesehen davon, wären wir für sie viel zu teuer.  
 
14 Falls der Sondierstollen am 22. September 02 abgelehnt wird, wie beurteilen Sie die 

Zukunft der Atomenergie und des Endlagerkonzepts der Schweiz? Welche 
Probleme sehen Sie? 

 
Wenn wir am 22. September ein „Nein“ zur Weiterforschung bekommen, haben wir 
schweizweit ein tatsächliches Problem. Als technische Organisation werden wir nicht 
mehr im Stande sein, dieses Problem alleine zu lösen. Wir werden auf die Hilfe des 
Bundes und der Politik angewiesen sein. Wir brauchen Rahmenbedingungen, damit wir 
forschen und einen Schritt weiterkommen können. Von unserer Seite, GNW und Nagra, 
wird der Standort Wellenberg aufgegeben. Diese Option ist für uns nicht durchführbar. 
Der Bund muss uns sagen, wie es in der Schweiz weitergehen soll. Die Abfälle sind 
vorhanden. Wir müssen eine Lösung suchen, denn wir sind verantwortlich für diese 
Abfälle. Auf den Betrieb der Kernkraftwerke hat dieser Entscheid keinen Einfluss. Wir 
haben bei den Kernkraftwerken und im Zwischenlager Würenlingen genügend 
Zwischenlagerkapazitäten. 
Bei einem negativen Entscheid zum Sondierstollen fallen wir jedoch 15 bis 20 Jahre in 
der Frage der Entsorgung und der Forschung zurück. 
Im Moment haben wir auch keine weitere Option bereit. Der Wellenberg wurde damals 
als klar beste Möglichkeit gewählt. Es wäre nicht wissenschaftlich und seriös, wenn ich 
Ihnen einfach einen nächsten Standort aus dem Ärmel zaubern würde. Eine neue 
Lagebeurteilung wäre erforderlich. Das gilt auch, falls „der Wellenberg“ technisch 
scheitern würde. In diesem Fall würden wir insofern profitieren, dass wir für eine weitere 
Standortevaluation wissen würden, dass sich das Mergelgestein unter gewissen 
Bedingungen nicht eignet. 
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15 Wie wird das weitere Vorgehen bei einem „Ja“ am 22. September 02 aussehen? 
 
Bei einem allfälligen „Ja“ würde als erstes das eigentliche Baubewilligungsverfahren 
beginnen. Die Regierung hat verschiedene Bedingungen gestellt, nach denen sie uns 
schrittweise eine Freigabe geben würde. Sicherlich kommt es auch zu längeren Ein-
spracheverhandlungen. Von der Einreichung des Baugesuchs bis zum Baubeginn des 
Stollenvortriebes rechnen wir mit gut zwei Jahren. Läuft alles gut, können wir also 
frühestens im Frühjahr 2005 mit dem Stollenvortrieb loslegen. Die Stollenausbruchs-
phase nimmt etwa zwei Jahre in Anspruch. Anschliessend wird die Forschungsphase 
folgen. Das Ziel ist, dass wir etwa 2010/11 die Resultate auf dem Tisch haben. Dann 
kann entschieden werden, ob’s möglich ist ein Lager zu bauen oder nicht.  
 
16 Sie haben fast alle politischen Parteien auf Ihrer Seite. Wie wird das Nidwaldner 

Stimmvolk am 22. September 02 entscheiden? Wagen Sie eine Prognose? 
 
Ich bin überzeugt und hoffe, dass es knapp ausreichen wird. Wir haben versucht -ich 
behaupte, es ist uns gelungen- sachlich zu informieren. Sehr erfolgreich war auch unser 
„Stollenmobil“, mit dem wir auf die Strasse zu den Leuten gegangen sind unter dem 
Motto: „Wir stellen uns der Diskussion!“. Ich glaube, wir haben wirklich alles gemacht, 
was zu machen war. Ich bin deshalb zuversichtlich. Schlussendlich wird es eine Frage 
des Vertrauens sein. Haben die Leute Vertrauen in die Politik, dass die Mitsprache ge-
währleistet ist, und in die Wissenschaft, in unsere Arbeit? Wenn es uns gelungen ist 
hinüberzubringen was wir beabsichtigen, dann haben wir gute Chancen am 22. Sep-
tember 2002. 
 
Armin Murer ist Mitglied der Geschäftsleitung der Genossenschaft für nukleare 
Entsorgung Wellenberg (GNW). Der in Wolfenschiessen wohnhafte Bauingenieur hat 
zusätzlich ein Mandat im Nidwaldner Landrat. 
Das vorliegende Interview wurde am 12. September 2002 persönlich mit Armin Murer 
im Geschäftssitz der GNW in Wolfenschiessen geführt. Anschliessend wurde das 
Interview von der Autorin geschrieben und später von Armin Murer gegengelesen. 
 

4.4 KONTRA-Interview 

Fragen an 
Dr. Peter Steiner (KONTRA) 
 
1 Sie kämpfen als Präsident des Komitees für eine Mitsprache des Nidwaldner Volkes 

bei Atomanlagen (MNA) gegen die Vorlage vom 22. September 02. Welchen Zweck 
verfolgt Ihre Organisation? 

 
Der Zweck unserer Organisation ergibt sich aus Art. 2 der Statuten, den ich im fol-
genden zitiere: 
Der Verein bezweckt: 
a) die Sicherung der Mitsprache und des Mitentscheides der kantonalen und kommu-
nalen Stimmbürgerschaft in allen mit Atomanlagen, insbesondere der Lagerung von 
radioaktivem Abfall im Zusammenhang stehenden Fragen und deren vorbereitenden 
Handlungen. 
b) eine umfassende Information der Bevölkerung zu allen Fragen der Lagerung von 
radioaktivem Abfall und deren vorbereitenden Handlungen in Nidwalden sowie auch 
jener von Atomkraftwerken überhaupt. 
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c) die Koordination und Förderung aller Bestrebungen, die darauf ausgehen, eine Ge-
fährdung unserer Region durch sicherheitstechnisch ungenügende Lagerung von radio-
aktivem Abfall auszuschliessen. 
d) die Wahrnehmung eigener Rechte und die Unterstützung der Rechte Dritter im 
Rahmen der Bewilligungsverfahren für eine Lagerung radioaktiver Abfälle. 
e) die Information der Bevölkerung über die Möglichkeiten des Energiesparens und die 
Anwendung alternativer Energien. 
f) die Wahrnehmung bzw. Förderung aller ökologisch sinnvollen Möglichkeiten, welche 
eine direkte oder indirekte Abhängigkeit Nidwaldens von auswärtigen Strompro-
duzenten vermindern. 
g) die Zusammenarbeit mit Organisationen, die unsere Bemühungen unterstützen und 
unsere Anliegen einer breiteren Öffentlichkeit bekanntmachen. 
 
2 Sie setzen sich gegen einen Sondierstollen am Wellenberg ein. Sind Sie grund-

sätzlich gegen ein Endlager oder nur gegen den Standort Wellenberg? Was sind 
Ihre Gründe? 

 
Sowohl als auch. Wir wenden uns gegen die „Endlagerung“, weil diese (nach der 
Konzeption von 1994/95) den atomaren Abfall sich selbst überlassen will und keine 
Kontrolle des Lagerinhalts zulässt. Die Lagerung muss unseres Erachtens kontrollierbar 
und der Inhalt des Lagers rückholbar sein. Ein allfälliges „Fehlverhalten“ des Lagergutes 
muss erkannt und korrigiert werden können, bevor die Kontaminierung des Wassers 
erfolgt ist. Das Lagerkonzept der EKRA erfüllt diese Forderungen nur teilweise. 
Der Standort Wellenberg ist falsch, weil er in den Alpen liegt. Die Alpen stellen die 
Konfrontationslinie zwischen der afrikanischen und der eurasischen Platte dar. Das 
Gebiet ist den Schub- und Zugkräften der Kontinentaldriftung ausgesetzt. Entsprechend 
hoch ist die Erdbebentätigkeit. Von den aus der Schweizer Geschichte bekannten 
Erdbeben hat ausgerechnet im Gebiet Nidwalden das zweitschwerste Erdbeben 
stattgefunden (1601, massive Zerstörungen an Gebäuden, 8 Tote). 
Die Alpen sind aber nicht nur ein geologisch komplexes Gebiet, sie stellen auch das 
Wasserreservoir Europas dar. Das Wasser aus dem Engelbergertal gelangt über die 
Flüsse Reuss und Aare in den Rhein. Noch ist das Trinkwasser - diese zentrale 
Lebensgrundlage und "Gold der Zukunft" - hier unbedenklich. Keinem andern Staat in 
Europa ist es bisher in den Sinn gekommen, die Risikoanlage Atom-Endlager in den 
Alpen zu situieren (auch Frankreich oder Deutschland hätten geografisch betrachtet die 
Möglichkeit). 
Die Problematik eines Standortes in den Alpen wurde auch vom schweizerischen 
Bundesrat erkannt. 1985 hat er von der Nagra die Benennung eines Standortes 
ausserhalb der Alpen gefordert. Durch geschicktes Lobbying ist es der Nagra gelungen, 
diese Forderung im Verlaufe der Jahre zu eliminieren. 
Die Alpen sind karg, dafür schön und faszinierend. Unsere Gegend hier lebt ausgeprägt 
vom Tourismus. Insbesondere Engelberg, wo 90 % des Volkseinkommens mit dem 
Tourismus generiert werden, fürchtet um seine wirtschaftliche Grundlage. 
 
3 1995 lehnten die Nidwaldner den Bau eines Endlagers am Wellenberg ab. Die 

Befürworter haben ihre Schlüsse gezogen. Sie nehmen die Ängste der Bevölkerung 
in Form von Etappierung und Rückholmöglichkeiten auf. Es geht beim Bau eines 
Sondierstollens ja nur um wissenschaftliche Abklärungen. Weshalb wehren Sie sich 
bereits jetzt? 

 
Weil die intelligente Maus den Speck nicht frisst, der die Falle zuschnappen lässt. Alle 
Zeichen und auch belegte Aussagen deuten darauf hin, dass das Lager hat, wer den 
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Stollen zulässt. Es macht auch keinen Sinn, an einem Standort weitere 150 Mio. 
Franken zu investieren, wenn dieser grundsätzlich falsch ist (siehe dazu unter Ziffer 2). 
 
4 Das Projekt Sondierstollen Wellenberg wird von verschiedenen Wissenschaftlern 

gutgeheissen. Auch die Regierung und die meisten politischen Parteien befürworten 
einen Sondierstollen. Weshalb sind Sie trotzdem skeptisch? 

 
Hinter der Nagra und der GNW stehen die schweizerischen Atomkraftwerke, die unter 
massivem Zugzwang stehen. Nach 30 Jahren Erfolglosigkeit wollen sie nun endlich 
etwas Fassbares in die Hand bekommen - auch und besonders im Hinblick auf die 
Abstimmungen über die Zukunft der Atomenergie in der Schweiz, welche für das 
kommende Jahr erwartet werden. In dieser Situation wird der klare Blick gerne verstellt, 
nicht zuletzt auch bei den auf Seiten der Nagra bzw. den Behörden involvierten 
Wissenschaftlern. - Was die Haltung der bürgerlichen Parteien (bzw. deren Führer) 
angeht, so beunruhigt mich diese wenig: In der Sache Wellenberg politisieren sie seit 
1986 auch an ihrem eigenen Parteivolk vorbei. Nicht unsere Skepsis, sondern die 
begründete Ablehnung findet sich unter Ziffer 2. 
 
5 Das neue Kernenergiegesetz sieht kein Vetorecht der Kantone vor. Im Fall 

Wellenberg soll jedoch eine Sonderregelung gelten. Weshalb sehen Sie trotzdem 
das Mitspracherecht der Bevölkerung bedroht 

 
Gerade weil Nidwalden nur mehr ein „Sonderrecht“ zugestanden ist, sind grosse Zweifel 
über den künftigen Bestand der formellen Mitsprache angebracht. Als Jurist kenne ich 
den Weg, wie sich gesetzliche Rahmenbedingungen verändern lassen, und als Politiker 
weiss ich, wie schnell eine Veränderung vorgenommen wird, wenn sie dem gesetzten 
Ziel dient. In Stein gemeisselt waren zwar die 10 Gebote - eingehalten werden sie 
trotzdem nicht. 
 
6 Das Projekt Wellenberg wird abgebrochen, sobald dieser Standort eines der 

sogenannten Ausschlusskriterien nicht besteht. Weshalb sind Sie dennoch 
skeptisch gegenüber der Qualität des allfälligen Endlagers Wellenberg? 

 
Weil die sog. Killerkriterien so zahnlos sind, dass sie mit Bestimmtheit nicht „killen“. So 
ist beispielsweise zulässig, dass auch noch ein Jahr nach dem Stollenausbruch aus 
einer Felsspalte beinahe 6’000 Liter Wasser täglich in den Lagerbereich fliessen. Mithin 
wäre also zulässig, dass sich das Lager innerhalb kurzer Zeit mit Wasser sättigt bzw. 
„unter Wasser steht“. Die vielbeschworene „Trockenheit“ des Gesteins ist also eine 
ziemlich nasse Sache. Aber selbst „abgebrochen“ würde die Sondierung nicht, wenn 
sich ein Kriterium erfüllt sähe, sondern das entsprechende Gebiet lediglich „ausge-
schieden“.  
 
7 Welchen alternativen Weg würden Sie der Schweizer Bevölkerung vorschlagen? 
 
Bereits in den Dialoggesprächen mit Prof. Ruh haben wir diese Frage wie folgt 
beantwortet: 
Sofortmassnahmen: 
- Der Anfall radioaktiver Abfälle wird mit sofortiger Wirkung begrenzt, indem die Wieder-
aufarbeitung von Brennstäben (WAA) gestoppt wird; - Der Betrieb der AKW wird auf 30 
Jahre begrenzt, der Ausstieg aus der Atomstromproduktion mithin beschlossen. 
Weiteres Vorgehen: 
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- Nach erfolgtem Beschluss über den Ausstieg (damit ist dann auch der "Güggeli-
Kampf" Pro- und Contra- Atomstrom beendet!) wird die Diskussion über den Umgang 
(Umgang, nicht "Lösung"!) mit dem radioaktiven Müll grundsätzlich neu angegangen; 
als Vorbild dient die Arbeitsweise des deutschen Arbeitskreises Endlagerung (AKEnd). 
- Für die Lagerungsart sind die Optionen offen zu diskutieren, wobei wir die umfänglich 
kontrollierte Langzeitlagerung favorisieren. Geprüft werden muss, inwiefern und mit 
welchen Folgen ein Abklingen der grossen Masse an Abbruchabfällen an Ort und Stelle 
anstelle des Prinzips der "Grünen Wiese" in Frage kommen kann.  
- Als  Standort für die Lagerung ist hinsichtlich Geografie und Geologie die Optik zu 
öffnen. Die jetzige, politisch gewählte Konzentration auf Nidwalden (stellt lediglich ein 
halbes Prozent des schweizerischen Staatsgebietes dar) ist unsachgemäss, ebenso die 
Priorisierung auf den Valanginien-Mergel als Wirtgestein. Gesucht werden muss - wie 
seinerzeit vom Bundesrat von der Nagra gefordert - ein alternativer Standort ausserhalb 
des Alpengebietes. Inwiefern dabei mit dem Ausland, das zum Teil erheblich bessere 
Rahmenbedingungen (Geologie, Hydrologie, Besiedlung) aufweist, zusammen 
gearbeitet werden kann, ist zu prüfen (dabei müssen allerdings mindestens die 
Standards eingehalten werden, welche für eine Lagerung in der Schweiz Gültigkeit 
hätten, die "billige" Drittweltlösung kommt damit nicht in Frage). Angesichts der 
Internationalität des Atomstromgeschäfts - ohne Uran aus dem Ausland würde in der 
Schweiz kein AKW laufen! – ist die Forderung nach Internationalität im Umgang mit 
dem bösen "back end" sicher nicht absurd. 
 
8 Von Befürworterseite wird den Gegnern oft vorgeworfen, sie stellten sich gegen ein 

Endlager, um die Abfallsentsorgung systematisch zu verhindern. Man wolle das 
ungelöste Abfallproblem als Argument für einen Ausstieg aus der Kernenergie 
beibehalten. Wie beurteilen Sie diesen Vorwurf? 

 
Man könnte den Vorwurf leicht umkehren und sagen, die AKW-Befürworter suchen 
nach einer schnellen Lösung des Abfallproblems, um die Fortsetzung des Atompfades 
zu begründen. Man muss indes klar sehen, dass mit oder ohne Lager im Wellenberg 
das Abfallproblem nicht gelöst ist: 
1. Wird man den Abfall überhaupt nicht „los“, sondern hat ihn allenfalls nur irgendwo 
vergraben („Aus den Augen, aus dem Sinn.“). 
2. Warten nach wie vor die hochaktiven Abfälle. Und sie sind noch eine Spur giftiger als 
die sog. SMA-Abfälle. Auf der AKW-Gegner-Seite entfiele also mit der Realisierung 
eines Lagers im Wellenberg nicht das „entscheidende Pfand“. 
 
9 Auf Ihren Inseraten prognostizieren Sie einen Tourismusrückgang von über 70 

Prozent. Sogar die Natur soll so stark betroffen werden, dass die Milch 
ungeniessbar wird. Schätzen Sie die Folgen eines allfälligen Endlagers so 
tiefgreifend ein? Weshalb? 

 
Die Prognose über den Tourismusrückgang beruht auf einer Studie des 
Marktforschungsinstituts IHA/GfM Hergiswil. Zusätzlich ist aus Engelberg konkret 
bekannt, dass zur Zeit Investoren für touristische Einrichtungen praktisch nicht zu finden 
sind. Andere haben sich nachweislich von Projekten zurückgezogen. 
Zur Milch: Wenn sich radioaktiver Niederschlag beispielsweise aus dem Abluftkamin 
oberhalb Wolfenschiessen, ergibt, so ist das Futter der Tiere belastet. Aus dem 
Tschernobyl-Ereignis ist vor allem den hiesigen Ziegen-Bauern und Ziegen-Käse-
Produzenten Weg und Wirkung bestens bekannt. 
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10 Sie könnten sich auch ein Lager im Ausland vorstellen. Müsste die Schweiz ihren 
eigenen Abfall nicht selbst entsorgen? Wäre es nicht vorteilhaft, wenn die Schweiz 
selbst die Kontrolle über die strahlenden Abfälle hätte? 

 
Ich halte die Schweiz nicht für eine a priori bessere staatliche Einrichtung als die 
übrigen demokratischen Staaten Europas. Auch sind die SchweizerInnen nicht markant 
gescheiter als die übrigen EuropäerInnen. Im übrigen siehe dazu die Antwort oben zu 
Ziffer 7. 
 
11 Wenn die Schweiz nun ausländischen radioaktiven Abfall übernehmen müsste? 

Wären Sie dann auch einverstanden? 
 
Das wird ja wohl dazu kommen: So berichtet die HSK über einen möglichen Deal mit 
Sellafield/GB: Anstelle des SMA-Abfalls aus der Wiederaufarbeitung solle die Schweiz 
einen äquivalenten Wert hochaktiver Abfall übernehmen. Dieser ginge ja dann Richtung 
Nordschweiz (Benken/Zürich?) oder vielleicht noch weiter nördlich Richtung 
Deutschland. 
Entscheidend sind die geologischen und die institutionellen Voraussetzungen. Zu den 
geologischen ist festzuhalten, dass es weniger exponierte Gebiete gibt als es die Alpen 
sind und ferner, dass es geeignetere Gesteine gibt (beispielsweise Opalinuston) als der 
Valanginien-Mergel. Zu den institutionellen: Sie sind vergänglich - und wer weiss schon, 
was morgen hier ist? 
 
12 Welche Konsequenzen sehen sie für den Kanton Nidwalden bei einem „JA„ am 

22. September 02? Was wird die MNA weiter unternehmen? 
 
Bei einem „Ja“ dauert die jetzt bereits sechzehnjährige Belastung weiter an. Bis jetzt ist 
es uns gelungen, den Widerstand in der rechtlichen Bahn zu halten. Über die Strategie 
des MNA bei einem allfälligen Ja entscheidet der Verein erst nach dem 22. September. 
Ich denke, sie wird in einer kritischen Begleitung der allfälligen Sondierarbeiten stehen, 
ohne die grundsätzlichen Einwände (In die Alpen? - ein Blödsinn!) aufzugeben. 
Welches Vorgehen wir bei einem „Nein“ vorschlagen, ist unter Ziffer 7 zu lesen. 
 
13 Sind Sie zuversichtlich im Hinblick auf den Ausgang der Abstimmung. Was glauben 

Sie, wird die Bevölkerung beschliessen? 
 
Es ist schön, dass Sie nach dem „Glauben“ fragen. Ich wage an ein Nein zu glauben, 
weil sich in den letzten zwei Monaten eine faszinierend dichte Widerstandskultur 
entwickelt hat, die autonom und von vielen einzelnen Menschen selbst verantwortet ist 
(obwohl das MNA für alles verantwortlich gemacht wird). Aber wie bei allem, was sich in 
Zukunft entscheidet, weiss ich nicht, wie die Sache herauskommt. Wüsste ich das, wäre 
ich ein Prophet und damit ein gesuchter Mann. 
 
Dr. Peter Steiner ist Präsident des Komitees für eine Mitsprache des Nidwaldner Volkes 
bei Atomanlagen (MNA). Von Beruf ist der Stanser Landrat Jurist und Hausmann. 
Das vorliegende Interview wurde im September 2002 via Internet geführt. Die Fragen 
der Autorin wurden von Dr. Peter Steiner schriftlich beantwortet. 
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4.5 PRO – KONTRA im Vergleich 

Eine Frage und zwei Antworten, doch diese liegen manchmal meilenweit auseinander. 
Wer hat nun recht und wer liegt falsch? Oder sind es einfach zwei verschiedene Be-
trachtungsweisen? 
 
Eignung des Wellenbergs für ein Endlager (PRO Ziff. 2/ KONTRA Ziff. 2) 

Während dem PRO-Referenten A. Murer der Wellenberg dank seinem enormen Wirtge-
steinvolumen als ideal erscheint oder auf alle Fälle eine genaue Untersuchung wert ist, 
gibt es für seinen Gegner P. Steiner drei Gründe, den Wellenberg zu verhindern. 
Generell empfindet er, dass das Lagerkonzept der EKRA den Anspruch nach Kontrol-
lierbarkeit und Rückholbarkeit ungenügend erfülle. Der Standort Wellenberg ist für ihn 
ungünstig, da er in den Alpen liegt und somit in einem Gebiet, welches der Konti-
nentaldriftung ausgesetzt ist. Zudem befindet sich hier das Wasserreservoir Europas. 
 
Änderungen des Projekts von 1995 (PRO Ziff. 3/ KONTRA Ziff. 3, 4) 

P. Steiner bewertet die Veränderung seit 1995 als gering. Zudem spielt diese keine 
grosse Rolle, da der Standort Wellenberg von ihm als grundsätzlich ungeeignet ein-
gestuft wird. A. Murer glaubt jedoch, die GNW habe die Fehler von damals erkannt und 
behoben. Mit der Etappierung, der verbesserten Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit 
schätzt er das Projekt als realisierbar ein. 
 
Sondierstollen – der definitive Schritt zum Endlager (PRO Ziff. 4/ KONTRA Ziff. 3) 

Man müsse sich vor dieser Falle in Acht nehmen, warnt P. Steiner. Der Bau eines End-
lagers sei mit einem “Ja“ zum Sondierstollen praktisch beschlossen. Natürlich sei das 
Ziel ein Endlager, bejaht A. Murer. Bei dieser Abstimmung geht es jedoch darum, die 
Forschungsarbeiten fortzusetzen, um dann über ein Endlager entscheiden zu können. 
 
Die Ausschlusskriterien zur Beurteilung (PRO Ziff.4 / KONTR Ziff. 6) 

Als ziemlich „zahnlos“ werden diese Ausschlusskriterien vom KONTRA-Referenten 
bezeichnet. Ein Durchfallen des Wellenbergs sei bei solchen Kriterien sicher nicht 
möglich. A. Murer widerspricht seinem Gegner, er nehme die Ausschlusskriterien aus 
dem Zusammenhang heraus. Es handelt sich nicht um Sicherheitskriterien, sondern um 
Grenzwerte. Berechnungen betreffend Sicherheit und Langzeitverhalten werden noch 
zusätzlich angestellt. 
 
Kernenergiegesetz - die drei kantonalen Vetos (PRO Ziff. 6/ KONTRA Ziff. 5) 

Ausnahmeartikel 104 des Kernenergiegesetzes garantiert dem Kanton Nidwalden die 
Mitsprache beim weiteren Vorgehen um den Wellenberg, unterstreicht A. Murer. Es wird 
der Bevölkerung weiterhin möglich sein beim Bau und Verschluss ein Veto einzulegen. 
Seine Gegenpartei ist sich der Standfestigkeit dieses Artikels nicht so sicher. Was 
geschrieben wird, kann abgeändert werden. 
 
77 Prozent Tourismusrückgang nach einem „Ja“ (PRO Ziff. 8/ KONTRA Ziff. 9) 

P. Steiner beruft sich auf eine Studie eines Marktforschungsinstituts, wenn er diese Zahl 
als realistisch bezeichnet. A. Murer fordert, die Frage sei klar zu deklarieren. Mit der 
Fragestellung sei es möglich, die Antworten zu manipulieren. 
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Wellenberg nein = Atomenergie nein (PRO Ziff. 7/ KONTRA Ziff. 8) 

Es handelt sich um zwei Paar verschiedene Schuhe, ist A. Murer der Ansicht. Über den 
Ausstieg aus der Atomenergie werde nächstes Jahr entschieden. Die Abfälle bestehen 
bereits und es werden weitere anfallen, die entsorgt werden müssen. 
Auch mit einem Endlager im Wellenberg ist das Abfallproblem noch nicht gelöst, meint 
P. Steiner. Den AKW-Gegnern bleiben beispielsweise mit den HAA noch genügend 
Trümpfe in der Hand. 
 
Schweizer Abfall im Ausland lagern (PRO Ziff. 13/ KONTRA Ziff. 7,10,11) 

Da die geologischen Verhältnisse im Ausland besser wären, ist eine Zusammenarbeit 
zu prüfen, meint der Vertreter der Gegnerseite. Zusammenarbeit ja, jedoch nur in der 
Forschung, widerspricht der Befürworter A. Murer. Die Ein- und Ausfuhr von 
radioaktivem Abfall ist in Europa verboten und wäre für das Ausland nicht interessant. 
Sie haben ihre Abfallprobleme bereits gelöst. Im Falle eines Imports wäre die Schweiz 
zu teuer. 
 
Das Vorgehen nach einem „Ja“ am 22.09.2002 (PRO Ziff. 15/ KONTRA Ziff. 12) 

Für die GNW bedeutet ein „Ja“ die Realisierung einer Vielzahl geplanter Arbeiten. Das 
Baubewilligungsverfahren beginnt. Sobald der Stollenvortrieb fertiggestellt ist, kann mit 
der Forschungsphase gestartet werden. P. Steiner kündigt bereits an, dass die MNA 
den ganzen Prozess weiterhin kritisch begleiten wird. 
 
Das Vorgehen nach einem „Nein“ am 22.09.2002 (PRO Ziff. 14/ KONTRA Ziff. 7) 

Ein „schweizweites Problem“, prophezeit A. Murer bei einem allfälligen „Nein“. Der 
Wellenberg wird jedoch nicht weiterverfolgt. Vom Bund und der Politik sind neue Rah-
menbedingungen gefordert. Da die Schweiz über eine genügend grosse Zwischenlager-
kapazität verfügt, hat dieses „Nein“ jedoch keinen Einfluss auf die Atomenergie, sprich 
den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke. 
P. Steiner’s Vorschlag ist der baldige Ausstieg aus der Atomstromproduktion. Für den 
angefallenen radioaktiven Abfall favorisiert er die umfänglich kontrollierte Langzeit-
lagerung. Zudem soll die Optik auf andere geographische Standorte geöffnet werden. 
 
Prognosen für den 22. September 2002 (PRO Ziff. 16/ KONTRA Ziff 13) 

Einer der wenigen Punkte, bei dem eine Gemeinsamkeit festzustellen ist. Keiner der 
beiden will mit Sicherheit ein Resultat prophezeien können. Doch beide glauben fest 
daran, dass sie ihre Anliegen dem Nidwaldner Stimmvolk plausibel erklären konnten 
und deshalb am Abstimmungssonntag „ihre Nase knapp etwas vorne haben“ werden. 
 
Kommentar und Beurteilung 

Es liegt auf der Hand, dass die Antworten der beiden Gesprächspartner auf die gestell-
ten Fragen auseinandergehen. Die Ansichten und Meinungen der beiden Seiten sind 
völlig verschieden. Dies rührt von der Tatsache, dass die komplexen Fragen, die sich 
bei der Lagerung radioaktiver Abfälle stellen, nicht mit absoluter Sicherheit beantwortet 
werden können. Das Wissen um die Technik und die Vorgänge in der Natur ist unvoll-
ständig. So ist es verständlich, dass die beiden Seiten vor allem die Restrisiken anders 
beurteilen.  
Beim Bauingenieur Armin Murer ist ein grosses Vertrauen in die Wissenschaft festzu-
stellen. Den Verschluss würde er wohl der Kontrollierbarkeit vorziehen, sofern die wis-
senschaftlichen Daten die Sicherheit bestätigen. Die Kontrollierbarkeit ist für ihn ein 
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Zugeständnis, da nicht die ganze Bevölkerung dieses Vertrauen in die Wissenschaft 
teilt. Auch Dr. Peter Steiner kann dieses Vertrauen nicht vollumfänglich mittragen. Doch 
nicht nur sein Vertrauen in die Wissenschaft sondern auch dasjenige in die Befürworter 
des Wellenbergs ist nicht gross. Festzustellen ist zudem, dass er allgemein kritisch 
gegenüber der Atomenergie eingestellt ist. 
Ideal wäre, wie es in Anwaltskreisen üblich ist, den Interviews noch Replik und Dublik 
anzufügen. Es wäre interessant, wenn die beiden Parteien zu den Aussagen der 
anderen Seite Stellung nehmen könnten. Dies würde jedoch den Rahmen der vorlie-
genden Arbeit sprengen. 
 

4.6 Die Abstimmung vom 22. September 2002 

Inhalt der Abstimmung 

Am 22. September 2002 konnten die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner ihre Meinung an 
der Urne kund tun. Der Inhalt der Abstimmung befasste sich mit dem Wellenberg. 
Konkret ging es darum, ob im Wellenberg ein Sondierstollen gebaut werden darf und 
soll. Mit Hilfe des Sondierstollens sollten Daten erfasst werden, welche Klarheit schaf-
fen sollten, ob sich der Wellenberg als Standort für ein nationales Endlager für radio-
aktiven Abfall eignen würde. Über ein allfälliges Endlager hätte jedoch von neuem ab-
gestimmt werden müssen. 
 
Der Abstimmungssonntag 

Bereits das erste Ergebnis, welches kurz vor Mittag bekanntgegeben wurde, war für die 
Befürworter des Wellenbergs ein Schock und ein deutliches Zeichen, dass es der 
Wellenberg wahrscheinlich „nicht schaffen“ wird. Emmetten, das vor sieben Jahren 
noch zu den Befürwortern zählte, erteilte dem Sondierstollen eine klare Abfuhr. Es 
folgten einzelne weitere kleine Gemeinden, doch alle zeigten einen klaren „Nein“-Trend 
auf. Ein kleiner Lichtblick für die Befürworter war das Resultat aus der Standort-
gemeinde Wolfenschiessen, welche einen Sondierstollen mit einem klaren „Ja“ befür-
wortet. Doch das war‘s dann schon. Wolfenschiessen blieb die einzige Gemeinde auf 
der Nidwaldner Kantonskarte, welche vom Graphiker grün eingefärbt werden konnte. 
Die Abfuhr war nicht überraschend. Es wurde mit einem „Nein“ gerechnet. Doch dass 
dieses mit 57,5 Prozent so deutlich ausfallen wird, daran wagten nicht einmal die 
Gegner zu glauben. 
Sichtlich enttäuscht waren die Befürworter, unter Ihnen die Parteipräsidenten der bür-
gerlichen Parteien, Regierungsmitglieder, wie auch die Vertreter der GNW. 
Doch waren sich alle einig, dass der Wellenberg als Standortoption nicht mehr weiter-
geführt werden kann. Der Entscheid werde respektiert, hiess es überall. Armin Murer, 
Mitglied der Geschäftsleitung der GNW erklärte, dass sich die Gesellschaft auf den 
Rückzug aus Wolfenschiessen macht. Es seien noch einige Arbeiten zu erledigen wie 
die Rekultivierung von bislang genutzten Flächen. Es liegt nun am Bund zu ent-
scheiden, wie es weitergehen soll. Eine Alternative zum Wellenberg ist heute jedoch 
nicht bekannt.  
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Nein Ja 

57.53% 42.47% 

 
 JA NEIN 

Beckenried 667 783 
Buochs 1100 1347 
Dallenwil 353 599 
Emmetten 212 278 
Ennetbürgen 936 1175 
Ennetmoos 419 515 
Hergiswil 1085 1179 
Oberdorf 547 1072 
Stans 1290 2474 
Stansstad 966 1187 
Wolfenschiessen 629 503 
Total 8204 11112 
Stimmbeteiligung: 71,32 %  

 

 Tab. 1: Abstimmungsergebnisse Abb. 9: Ja-Nein-Stimmenanteile 
  nach Gemeinden    
 
Kommentar und Beurteilung 

Nun ist es also definitiv. Im Wellenberg wird es kein Endlager für schwach- und mittel-
aktiven Abfall geben. Das Erstaunliche dieses Abstimmungssonntags ist jedoch nicht 
die Abfuhr, sondern die Höhe, in der sie das Stimmvolk erteilte. 1995 stand das Kon-
zessionsgesuch für den Sondierstollen, den Bau und das Endlager gesamthaft zur Ab-
stimmung. Mit 52.49 Prozent Nein- und 47.51 Prozent Ja-Stimmen fiel das Resultat vor 
sieben Jahren deutlich knapper aus. 
Woran lag es, dass die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner den doch verbesserten Vor-
schlag noch deutlicher niederschmetterten? Hat die GNW zu wenig informiert? Diese 
Frage beschäftigte auch A. Murer. Doch er kommt in der Neuen Nidwaldner Zeitung 
(24.09.2002) zum Schluss: „Wir haben unsere Arbeit richtig gemacht!“ 
Oder sollte man den Fehler bei den Gegnern suchen? Ihnen wurde oft vorgeworfen, 
den Abstimmungskampf nicht mit fairen Mitteln zu führen. Gewiss, die Diskussionen 
waren oftmals ziemlich hitzig. Dabei wurde es mit Daten und Fakten nicht immer ganz 
genau genommen. Es kann wohl auch gesagt werden, dass die gegnerischen Plakate 
mit der Angst der Bevölkerung spielten. Doch ist kaum anzunehmen, dass dies allein 
der ausschlaggebende Grund war. 
Wie A. Murer im vorangehenden Interview erklärte, geht es bei der Wellenbergfrage um 
eine Vertrauensfrage in die Wissenschaft und die Politik. Offenbar war das Vertrauen in 
die Nagra und die GNW nicht breit genug. 
Ein weiterer Punkt könnte darin liegen, dass die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner des 
Themas langsam überdrüssig sind. Es wird nun schon seit Jahren gekämpft und 
gestritten. Viele haben schlicht „die Nase voll“. 
Welche Gründe es auch immer waren, der Wellenberg ist nun vom Tisch. Der Ball liegt 
wieder beim Bund, denn mit diesem „Nein“ ist die Entsorgungsfrage weiterhin nicht ge-
löst. 
 
(CHRISTEN 23. SEPTEMBER 2002, CHRISTEN 24. SEPTEMBER) 
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5 Schlusswort 

Der beste Abfall ist derjenige, welcher nicht produziert wird. Heute liegt in den Zwi-
schenlagern eine Menge Abfall. Wir sind dessen Verursacher und für die Entsorgung 
zuständig. 
Die technische Lösung des Endlagerproblems, welche im Kapitel 3 erläutert wird, ist 
bekannt. Die mehrfachen Barrieren gewährleisten optimale Sicherheit. Die Wissen-
schaft hat ihren Beitrag geleistet. Zurück bleibt ein Restrisiko, welches der eigentliche 
Streitpunkt der Diskussion um den Wellenberg darstellte. Auch wenn die Geologie oder 
wissenschaftliche Fehlberechnungen von den Gegnern zum Restrisiko gezählt werden, 
sind diese Faktoren als äusserst gering einzustufen. Der grösste Risikofaktor wird nicht 
die Natur oder die Technik, sondern der Mensch sein. Die wissenschaftlich korrekte Ar-
beit ist vertrauenswürdig. 
Unsere Generation muss eine Lösung für das Abfallproblem finden. Es wäre deshalb 
erfreulich gewesen, wenn die Nidwaldner diesen Dienst unserer Nation erwiesen hätten 
und dem vielseitig als geeignet befundenen und geprüften Wellenberg zugestimmt 
hätten. Nidwalden hat nun anders entschieden. Das heisst jedoch nicht, dass das 
Entsorgungsproblem vom Tisch ist. Eine andere Lösung muss gesucht werden. Abfälle 
werden weitere anfallen. Wir sind alle aufgerufen, sie möglichst klein zu halten. 
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